Fördermemo

Hilfestellung zum Ausfüllen der Anträge

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 

· Für die HFF-Land gelten alle Förderbereiche.

· Für die HFF-hr gelten in der Regel die Bereiche DrehbuchCamp, Drehbuch, Produktionsvorbereitende Maßnahmen und Produktion und nur in Ausnahmefällen auch Postproduktion, sonstige Maßnahmen und Verleih/Vertrieb. 


· Eingereichte Antragsunterlagen können nicht zurückgegeben werden.

Förderbereich: Produktion 

Gefördert werden alle Genres, Längen und Formate

· Vollständig ausgefülltes Antragsformular und alle weiteren Unterlagen bei einer Förderung 4fach, bei beiden Förderungen 7fach


· Detaillierte Darstellung des Hessenbezuges (s. Richtlinien)


· Voraussichtlicher Drehbeginn und die voraussichtliche Fertigstellung des Filmvorhabens (Wichtig: Beginn des Projektes erst nach Förderzusage/bzw. Fördermitteilung)
· Kurzbeschreibung des Inhalts (mögl. nicht länger als 1 DIN A4-Seite)


· Wiedervorlage des Projektes nur bei grundsätzlicher Überarbeitung möglich. Eine entsprechende Erklärung über die vorgenommene Änderung muss beigelegt werden.


· Drehbuch (Spielfilm), Treatment (Dokumentarfilm), Storyboard oder Visualisierung (Animationsfilm) oder Beschreibung des Filmvorhabens (Experimentalfilm)


· Stab- und Besetzungsliste (soweit bekannt)


· Bio-/Filmografie des Antragstellers (Regisseur/in, Autor/in, Produzent/in, Kamera)

· Formlose Erklärung darüber, wer über die Urheberrechte an Stoff, Buch und Titel sowie über die Filmnutzungsrechte verfügt, u.U. Einverständniserklärung des Rechteinhabers


· Branchenübliche Kalkulation:
Sie muss alle zur Produktion notwendigen Kostenpositionen enthalten (einschließlich Prüfgebühr), auch wenn diese in Form von Eigenleistungen, Beistellungen, Rückstellung o.ä. erbracht werden. Zu den Fertigungskosten können zusätzlich noch Handlungskosten und Überschreitungsreserven pauschal kalkuliert werden. 


Die Höchstgrenzen entnehmen Sie den Richtlinien des Filmfördergesetzes der FFA (www.ffa.de). 
Ein entsprechendes Kalkulationsschema (Spiel/Dokumentarfilm und Animationsfilm) finden Sie zum Herunterladen auf unserer Internetseite. 
Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß der Förderrichtlinien nach Fertigstellung eine Originalkopie Ihres Films bei einem anerkannten Filmarchiv zu hierlegen haben. Die Kosten hierfür müssen Sie in der Kalkulation bereits berücksichtigen.
Prüfung (nur bei Land):
Mit der Neufassung der „Bestimmungen zur Vergabe der Film- und Kinofördermittel des Landes Hessen“ sind wir verpflichtet, Projekte mit einem Gesamtbudget über 25.000 € von einer staatlich anerkannten Prüfgesellschaft vorprüfen zu lassen. Auch der Verwendungsnachweis wird in dieser Weise geprüft (§ 11 Abs. a). In der Aufstellung Ihrer Gesamtkosten müssen daher 3 % Prüfgebühren von der Fördersumme kalkuliert werden, wenn die Gesamtkosten Ihres Projektes über 70.000 € liegen. Bis 70.000 € betragen die Prüfgebühren 1,5 % der Fördersumme. Die Prüfgebühren für Verleihprojekte werden mit 1 % der Fördersumme in Rechnung gestellt. Die entsprechende Rechnung geht Ihnen von der PwC Deutsche Revision zu.
Bei Kofinanzierungen anderer Filmförderinstitutionen erkennen wir die Prüfberichte an, die in deren Auftrag erstellt werden. Bei Projekten, die durch die Hessische Rundfunk Filmförderung gefördert werden, wird der Prüfbericht der hr Revision anerkannt.

· Finanzierungsplan:
Er muss die Summe der kalkulierten Kosten exakt abdecken. Alle beantragten oder bewilligten Finanzierungsanteile (Förderungen anderer Institutionen, Eigenmittel, Eigenleistungen [min. 5% der Gesamtkosten], Beistellungen Rückstellungen, Koproduktionen, Lizenzanteile, Verleih- od. Vertriebsgarantien, Sponsoring etc.) müssen vollständig angegeben werden. Bitte entsprechend kennzeichnen (bewilligt = bw, beantragt = b) und eventuelle Zusageschreiben in Kopie beilegen. 


· Darstellung des Auswertungskonzeptes (Zielgruppe)
· nur bei HFF-hr: Formlose Einverständniserklärung über Senderecht nach § 6 Richtlinien


· Erklärung über die Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG. Ob dies für Sie zutrifft, klären Sie mit einem Steuerberater. Im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung sind Kostenaufstellung und Finanzierungsplan netto zu erstellen.

· Zusätzlich können Hochschulabsolventen für Ihren Abschlussfilm gesonderte Mittel von HFF-Land beantragen. In einem zwischen HFF-Land und Hochschule abgesprochenen Verfahren trifft letztere die Vorauswahl. Eine entsprechende Bestätigung der Hochschule muss beigefügt werden, aus der hervorgeht, dass es sich um den Studienabschluss handelt. Diese Antragsunterlagen müssen nur in zweifacher Ausfertigung eingereicht werden.
